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Gesetz, mit dem di-e Wiener A.bgabenordnung
geändert wird

D e r  W i e n e r  L a n d t a g  h a t .  b e s c h l o s s e n :

Artikel I

Die wiener Abgabenordnung, LcBl .  für Wien Nl_.  2! /Lg62,
zu le t zE  geänderE  du rch  das  Gese tz  LGB1 .  f ü r  W ien  Nr .  60 / !998 .
wird wie folgt  geändere :

1.  Dem S 185 werden folgende AbsäCze 3 und 4 angefügt:

' ,  (3) Ein Rückzahlungsanspruch sEeht insoweit  nicht zu.,
a1s die Abgabe wirt.schaf t.l ich von ej.nem Anderen als d.€ni
Abgabepf l  ichtsigen getragen wurde. soweiE eine d.erart  überwäIzce
Abgabe noch nicht entrichtet wurd.e, hat die Abgabenbehörde dlese
mit .  gesondert .em Bescheid vorzuschreiben.

(4) A"bs. 3 ist  n ich! anzuwenden auf Abgabepf l icht ige, sowerE
ihnen die Anlassfal lwirkun.g für eine vom verfassungsgeri  chtshof
als rechtswidrig erkannte Abgabenvorschrift zukommt. r..

2 .  Dem S  243  w i rd  fo lgender  Abs .  3  ange füg t :

rr  (3) Für Verfahren nach S 185 ver längert  s ich der in Abs. z
genannt.e Zeitraum won sechs Monaten auf zwei Jahre.',

Art ikel  I I

Art .  I  is t . .aubh auf vor der Kundmachung dieses Gesetzes
entstandene Steuerschuldverhältnisse anzuwenden -



Vorbl_att.

P rob lem:

Sobafd eine Abgabenfest set zung aufgehoben oder herabgeseczr
werden musste, die Steuer aber berei ts ent.r ichtet  wuide, be_
stand auf das dadurch entstandene Guthaben ein Rückzahlungs-
a n s n r t t r - h  f i i r  d e n  S f  F u e r n f l  i  c h t -  i  c r e n  d a r  i a r i n a h  i m  ! ' r ' t f  ^  . l I -u s !  J  e g v v r r

indirekten Abgaben, sofern diese auf den Konsument.en berei ts
übergewälzt  wurden, diese Abgabenlast wir tschaft f ich nicht zu
t ragen  ha t te .

L 1 e  |  1

n i  o  C n h r f  f  r r n a  a i  n a r  p a n a  l  r r n a  € i i -  i ' , ! . ^ - , . , 4 1  - F ^  ^ L . ^ - l - , ^ -  , . i  i  ^  ^ . r  -RegeJ-ung fü r  überwäL4uu ru 'e l l r r ,  u rc  e_Lr re
ungerecht.  fert  igte Bereicherung des Abgabepf I  icht .  igen verhindern
s o l l .

D r n h  I  a m  I  Ä e r  r n a  -

Streichung des Rückzahlungsanspruches auf entstehende cuthaben,
wenn die Abgabe wir tschaft f ich von einem Anderen als dem
Abgabepf l icht j -gen getragen wurde, wie insbesondere bei  indirekt .en
Abgaben.

Um weiters eine Benachtei l igung der Steuerpf I  i  cht .  igen, die ihren
abgabenrechcl-ichen Verpflicht.ungen fristgerecht nachkommen, rm
cegensatz zu jenen, die eihe überwälzte Abgabe noch nicht ent-
r i ^ L t  a r -  L ä h a n  o r r  r r a 1 . 6 p  j  d e n  -  i s f  e i n e  s D e z i f i s g h e  N O r n  Z U
schaffen. um die überwälzte Abgabe trotz Aufhebung mit.
gesondertem Bescheid vorzuschreiben.

Flankierende Maßnahmen sind einerseits Ausnahmen für Anlassfälle
im Sinne des ArL. l -40 Abs. 7 B-VG und anderersei ts eine Ver-
Iängerung der Dewolut.ionsfris! für Rückzahlungsanträge.

Af ternat iven :

Ke ine

-bi u - Kontormatat' :

Gegeben

Kos ten :

Keine zusätzl ichen Kosten

Auswirkung auf die Beschäft igung und den Wirt  schaftsstandort
W i e n :

Keine



ErIäuterungen

A.  A f l geme ine r  Te i f

Vor dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist  zu
c-437 /9 '7 ein vorabent scheidungsveifahren anhängig.  in dem geprüft
werden sol1,  ob die in Öst.erreich bestehende cetränkesteuer mit
dem Recht der Europäischen Union vereinbar ist .  In diesem
Verfahren hat der GeneraLanwal- t  in seinen Schlussanträgen dem
Gerichtshof einen Urte i  lsvorschlag unlerbrel t .et ,  wonach die
Getränkesteuer als mit  dem GemeinschafLsrecht nicht vereinbar
erklärt  werden sol I .  Weiters hat er dem Gerichtshof vorge-
schlagen, dass dieser sein Urtei l  rückwirkend bis 1995 er lassen
sol le.  was zur Rückzahlung der Getränkesteuer auf alkohol ische
Getränke für den gesamten sei ther verstr ichenen Zeit . raum führen
würde. Im Falfe einer derart . j_gen Rückzahlung wäre j -n Wien ein
Steuervol-umen von rd.  3,8 Mrd. S betrof fen.

Dieser Urt.e j- l- svorschlag mit. extremen Auswirkungen für die Ver-
gangenheit hat. dj-e Aufmerksamkeit ganz allgemej-n auf den Umstand
nal onLr Ä:cc jm-a- dann, wenn eine indirekte Steuer auf den

Konsumenten überwälzt  wurde (wir tschaft l ich von diesem getragen

wurde) , die Herabsetzung der Steuervorschreibung zu einer unge-

rechtfert igt .en Bereicherung der formel l  Sleuerpf l  icht .  igen führt .

Es ist  in solchen FäIIen nämlich in der Regel nicht mögl ich,

einen Rückf luss der Abgabenbet.räge an die t .atsächl ichen Steuer-

träger (Konsumenten) zu bewirken.

Daher sof l  e ine Rückzahlung nur für jene FäI1e vorgesehen werden,

in denen sich ergibc, dass eine ÜberwäIzung der betref fenden

Abgabe nj .cht.  erfoLgen konnte. Dieser crundsatz so11 al lgemein für

überwäl-zte abgaben gel t .en, gteichgült ig ob der AnIass für eine

Rückzahlung im innerstaat. f  ichen oder im Recht.  der Europäischen

Union begründet ist .  Zur Frage der gemeinschaft .  srecht I  ichen

ZulässigkeiC einer solchen Regelung hat.  der Europäische

Ger i ch tsho f  i n  den  Rech tssacher I  C - f92 /95  -  C -2 IB /95 ,  U r te i l  vom

14 .  Jänner  1997 ,  S te1 lung  genommen und  s ie  a l s  zu1äss ig  e rk lä r t .



- 2 -

Betont sol l  h ier werden, dass der Entwurf  durchaus nicht von der
Be fü rch t .ung  ge t ragen  i s t ,  dass  es  zu  e inem Ur te i l  des  Ger i ch ts_
hofes der Europäischen Gemeinschaften .  kommen werde, das zu Rück_
zahlungsansprüchen bei  der cetränkesteuer führen würde. Ganz im
cegentei f  ist  b isher aus der Tatsache, dass wed.er die Kommission
noch der Generalanwalt .  auf die Argumente der Republ ik österreich
zur Verteidigung der Getränkesteuer eingegangen sind. und diese
dami t  n i ch t .  w ide r leg t  haben ,  l ed ig l i ch  zu  e rkennen ,  dass  s ie  da -
rauf keine Antwort .  gefunden haben und daher ein Urtei l  1n über-
einst immung mit  der ArgumenEat.  ion der Republ ik österreich er-
\dartet  werden kann. Es wird daher verdeut l icht . ,  dass der l lnt  -

- . . ' ' ! . -

wur f  n i ch t  spez ie l l  ode r  ga r  aussch l i eß I i ch  zu r  Abwehr ' von  Rück -
zahlungsansprüchen bei  der GeLränkesteuer dienen so1l ,  sond.ern
dass vj-elmehr das Vorabentscheidungsverfahren nur dle

Sensibi f is ierung für das ganz al lgemej-n bestehende problem der

ungerecht fert  igten Bereicherung bei  indirekcen Steuern herbei-
ge füh r t  ha t .

Da mit  der Aufhebung und Rückzahlung einer indirekE.en steuer

zwangsläufig Massenverfahren ausgel-öst werden und gerade die

Beurtei fung, ob bzw. inwieweit  e ine Überwä1zung der Steuer

stat tgefunden Lrat,  anspruchsvol- Ie Prüfungen erfordert ,  so1l

für diese Verfahren eine besondere Devolut  ions fr ist  von zwei

.fahren geschaf fen werden.

B .  Besondere r  Te i f

Z u  S  r 8 5  A b s .  3

Mi. t  d j-eser Best immung wird ein Rückzahlungsanspruch insoweit  aus-
geschlossen, a1s der formel l  St.euerp f  I  icht  ige die Steuerfas! auf

einen Anderen (2.8.  den Konsumenten) überwälzt  hat. .



' l  f
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Weiters enthäl t  der 2.  Sat.z eine Regelung, die eine Benach_
tei l igung der Steuerptt  i  cht  igen hintanhält ,  d ie ihre Abgaben bis
zur Aufhebung der Abgabenvorschr i f t .  f r istgerecht entr ichtet
haben, gegenüber jenen, die dieser Verpf l ichtung für überwäizce
Abgaben nicht nachgekommen sind..

Z u  S  1 8 5  A b s .  4

um die fakt i -sche Ef, f iz ienz des durch d. ie verfassungsrecht l  iche
Normenkontrol le gewährleisteten Rechtsschutzes nicht zu beein-
trächt igen, sol l  für  Anlassf äl1e j -m Sinne des Art .  L40..  'A,b.ö.  7
B-vG die sogenannte " Ergrel ferprämie,' nich! durch "i.rär{' nü"t-
zahlungsausschluss nach A-bs. 3 gefährdet werd.en.

Zu  S  243  Abs .  3

Nach S 243 Abs. 2 WAO bet.rägE di .e Fr ist  für die Stel lung eines
Antrages auf Übergang der 'Entscheidungspfl 

icht auf die Abgaben_
behörde zweiter Instanz (Devolut.ion) sechs Monate. Aüf Basis
der unter Punkt A genanncen Sachzwänge soll- diese Fris! für
Verfahren nach S l-85 auf zwei ,fahre ausgedehnt werden; damit soll_
ein massiertes Auftreten von Devolutionen und säumnisbeschwerden
verhindert  werden.


